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Der Workshop III des Ausschusses für Hoch-
schulfragen beschäftigte sich in seiner Sitzung 
mit aktuellen Entwicklungen der Hochschul-
medizin sowie insbesondere mit der Normung 
ärztlicher Leistungen. Eine Einführung in die 
Thematik gab – im Rahmen eines Gastvortra-
ges – Alexander Golfier von der Bundesärzte-
kammer. Insbesondere durch die Initiative „in-
teressierter Kreise“ wird derzeit die Normung 
ärztlicher Leistungen vorangetrieben. Dies wird 

jedoch von allen maßgeblichen Organisationen 
im Gesundheitswesen und vom Bundesrat und 
dem Bundesgesundheitsministerium abgelehnt, 
da diese Normungsverfahren intransparent 
und interessengeleitet betrieben werden und 
im Ergebnis gegen zahlreiche deutsche Gesetze 
verstoßen. Daher konnte eine Anwendung zum 
Beispiel der Norm für „Ästhetische Chirurgie“ 
in Deutschland bislang verhindert werden. Al-
lerdings geht auch von auf Freiwilligkeit basie-
renden Normen eine nicht zu unterschätzende 
Gefahr aus, da im Weiteren die Berufung auf eu-
ropäische oder deutsche Normen (zum Beispiel 
in Fachkreisen oder durch die Gerichtsbarkeit) 
nicht vorhersehbar ist. Unter den Anwesenden 
bestand Einigkeit, dass die Normung ärztlicher 
Leistungen auch insbesondere vor dem Hinter-
grund des Patientenwohls strikt abzulehnen sind 
und diesen sowohl ärztlicherseits als auch von 
Seiten der Politik entschieden entgegenzutreten 
ist. Zu diesem Themengebiet wurden mehrere 
Anträge formuliert.

Des Weiteren beschäftigte sich der Workshop 
mit dem aktuellen Stand der Themen „Neue 

Medizinische Fakultät Augsburg“ und „Mas-
terplan Medizinstudium 2020“ im Nachtrag zu 
entsprechenden Sitzungen zu diesen Themen 
des Ausschusses für Hochschulfragen in diesem 
bzw. im vergangenen Jahr. Ein weiterer Diskus-
sionspunkt war die tarifliche Eingruppierung 
von in Forschung und Lehre tätigen Ärztinnen 
und Ärzten, die bislang deutlich zum Nachteil 
der Betroffenen ausfällt. Es wird gefordert, dass 
diese dem ärztlichen Tarifvertrag zugeordnet 
werden.

Zu diesen Themenkomplexen wurden entspre-
chende Anträge für den 75. Bayerischen Ärzte-
tag formuliert.
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Der Workshop IV hat in diesem Jahr das aktuelle 
Thema „Kooperation versus Korruption“ auf seine 
Agenda gesetzt. Eine große Anzahl an interessier-
ten Teilnehmern folgte dazu den Impulsreferaten 
der eingeladenen Experten. So referierte der 
Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof, Dr. 
Rolf Raum, zur Entstehungsgeschichte der neuen 
strafrechtlichen Vorschriften, die durch das Ge-
setz zur Bekämpfung von Korruption im Gesund-
heitswesen neu in das Strafgesetzbuch (StGB) 
aufgenommen worden und am 4. Juni 2016 in 
Kraft getreten sind. Die neuen §§ 299a und b StGB 
stellen die Bestechlichkeit im Gesundheitswesen 

unter Strafe. Dadurch soll gewährleistet werden, 
dass heilberufliche Verordnungs-, Abgabe- und 
Zuführungsentscheidungen frei von unzulässi-
ger Einflussnahme getroffen werden. Neben den 
arztspezifischen Konstellationen bei Kooperatio-
nen thematisierte Dr. Raum auch das Verhältnis 
der neuen Strafrechtsnorm zum Berufsrecht. 

Anschließend stellte Ass. Jur. Christoph Heppe-
kausen, Leiter der Stabsstelle II der Bayerischen 
Krankenhausgesellschaft, die Entwicklung aus der 
Perspektive der Bayerischen Krankenhäuser dar. 
Um die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 
Krankenhäusern und den niedergelassenen Ärzten 
weiterhin fortsetzen zu können, sei es aber in Ein-
zelfällen notwendig, die bestehenden Kooperatio-
nen auf die neuen Regelungen hin zu überprüfen 
und gegebenenfalls anzupassen. Entscheidend sei 
in jedem Einzelfall die Beurteilung der Angemes-
senheit der Entgeltleistung. Dabei können unter 
anderem neben der GOÄ, die tariflichen Vorga-
ben und die einschlägigen Fallpauschalen als Ver-
gleichsmaßstab herangezogen werden. 

Die Workshop-Teilnehmer waren sich hierzu ei-
nig, dass eine unsachliche, allein zu Einsparungs-
zwecken vorgenommene Senkung der Vergütung 

nicht toleriert werden dürfe und allein die beste-
hende GOÄ im Rahmen der Privatautonomie als 
Maßstab herangezogen werden dürfe. Es muss 
möglich sein, Sondersituationen, wie zum Bei-
spiel wirtschaftliche Anreize für ärztliche Leis-
tungen in unterversorgten Gebieten, entgeltmä-
ßig abbilden zu können. Resultierend aus der sich 
den Referaten anschließenden regen Diskussion 
herrschte Konsens darüber, dass die weitere Ent-
wicklung abzuwarten sein wird. Die Ärzteschaft 
muss sich auch aktiv an tragfähigen Lösungen 
und an der Gesetzesauslegung beteiligen. Be-
rufsrechtskonforme Kooperationen dienen aus-
schließlich der Patientenversorgung und stellen 
keine Verschleierung korruptiven Verhaltens dar.

Des Weiteren wurde das Sponsoring der ärzt-
lichen Fortbildung im Hinblick auf die neuen 
Korruptionsvorschriften sowie die auch wett-
bewerbsrechtlich kritisch zu betrachtenden Ko-
operationen von krankenhauseigenen MVZ bis 
kurz vor Beginn der Auftaktveranstaltung des 
75. Bayerischen Ärztetages behandelt, wofür die 
Vorsitzende im Namen des Ausschusses dankte.
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